
“Checkliste” zur Auswahl einer Kurzzeit-/Verhinderungspflegeeinrichtung  

Allgemeines  

 
Ist die Kurzzeitpflegeeinrichtung nach § 72 Sozialgesetzbuch (SGB XI) zugelassen? 

Dies ist unter anderem Bedingung dafür, dass die Einrichtung mit Pflegekasse bzw. 

Sozialamt abrechnen kann.  

Tipp: Dieser Passus sollte im Vertrag niedergelegt sein.  

 
Handelt es sich um eine Einrichtung speziell für Kurzzeitpflege oder ist der 

Kurzzeitpflegeplatz in den Heimbetrieb integriert?  

 
Besuchen Sie die Einrichtung und lassen Sie sich bei einem Rundgang das Angebot 

erläutern.  

 
Nutzen Sie den Rundgang zu einem Gespräch mit Gästen der Kurzzeitpflegeeinrichtung!  

 
Sagt Ihnen die Einrichtung zu und hat man Sie umfassend beraten?  

 
Stellt Ihnen die Einrichtung schriftliches Informationsmaterial zur Verfügung?  

 
Kann die Einrichtung zum gewünschten Zeitpunkt ein Zimmer/Bett zur Verfügung 

stellen?  

 
Klären Sie mit Ihrer Pflegekasse, ob die Voraussetzungen für die Gewährung von 

Leistungen für die Kurzzeitpflege erfüllt sind!  

Umgebung und Lage  

Gefällt Ihnen die Lage der Einrichtung und sind folgende Geschäfte gut zu erreichen  

 
Cafe,  

 
Bank,  

 
Post,  

 
Frisör,  

 
Arzt,  

 
Apotheke,  

 
Grünanlage?  

 
Sagt Ihnen die Einrichtung der Gemeinschaftsräume zu?  

 
Wie ist die Verkehrsanbindung?  

 
Gibt es Parkplätze am Haus?  

Raumangebot  

 
Können Sie zwischen der Unterbringung in einem Doppel- oder Einzelzimmer wählen?  



 
Haben die Zimmer ein eigenes Bad?  

 
Ist ein Pflegebad vorhanden?  

Bietet das Haus folgende Räumlichkeiten  

 
Speiseraum (auf jeder Etage oder zentral),  

 
altengerecht möblierte Sitzecken,  

 
Balkon/Terrasse,  

 
Cafeteria,  

 
Gymnastikraum,  

 
Werk- oder Bastelraum,  

 
Kiosk?  

Kosten  

 
Lassen Sie sich die Tagessätze in pflegebedingte Kosten, Unterkunft, Verpflegung und 

Investitionskosten aufsplitten. Die Pflegekasse zahlt ausschließlich für die 

pflegebedingten Kosten und die soziale Betreuung.  

 
Stellen Sie den Antrag bei der Pflegekasse und evtl. beim Sozialamt auf Übernahme der 

Kosten rechtzeitig!  

 
Vergleichen Sie die Kosten verschiedener Anbieter!  

Pflege und Personal  

 
Welche Leitgedanken hinsichtlich aktivierender Pflege werden zugrunde gelegt? Wie 

werden Ihre Erwartungen und die Möglichkeiten der Kurzzeitpflegeeinrichtung in 

Einklang gebracht?  

 
Wird ein individueller Pflegeplan für die Zeit der Kurzzeitpflege erstellt? Gibt es eine 

dementsprechende Pflegedokumentation?  

 
Wie ist die Zusammenarbeit mit Hausarzt und Krankenhaus geregelt?  

 
Fragen Sie nach, ob ein Abschlussgespräch durchgeführt wird!  

 
Fragen Sie nach, ob die Pflege durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgt.  

Tagesablauf  

 
Werden körperlich und geistig aktivierende und hauswirtschaftliche Angebote gemacht? 

(Weiteres siehe Tagespflege)  

Mahlzeiten  



 
Gibt es feste Essenszeiten oder einen längeren Zeitraum, in dem Sie essen können?  

 
Können Sie wählen, ob Sie das Essen in Ihrem Zimmer oder im Speiseraum einnehmen?  

 
Können Sie Wünsche für den Speiseplan äußern?  

 
Gibt es eine Menüauswahl?  

 
Werden Diätvorschriften berücksichtigt?  

 
Welche Zwischenmahlzeiten sind vorgesehen?  

 
Welche und wie viele Getränke werden kostenlos zur Verfügung gestellt?  

Vertrag  

 
Bestehen Sie auf einem schriftlichen Vertrag!  

 
Lassen Sie sich einen Mustervertrag mit nach Hause geben, um ihn zu Hause in aller 

Ruhe zu prüfen.  

 
Welche Kosten kommen auf Sie zu, wenn Sie von der Kurzzeitpflege aus 

Krankheitsgründen keinen Gebrauch machen können oder vorzeitig ausziehen wollen?  

Tipp: Bei Beschwerden wenden Sie sich bitte an die Heimleitung, die Pflegekasse oder die 

städtische Heimaufsicht.  

 


